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Zum GouvernementalitŠtsbegriff Foucaults 

 

Auf Basis der 2004 erstmals komplett und in Buchform erschienen Vorlesungen von 

1978 und 1979, welche Michel Foucault am Collège de France gehalten hat, wird der 

Begriff der „Gouvernementalität“ herausgearbeitet. Dabei geht es nicht um eine 

historische Nacharbeitung verschiedener Typen von Regierungsrationalitäten, sondern 

um eine „Genealogie des modernen Staates“ als Forschungsprojekt, die eine wichtige 

Funktion in Foucaults Konzeption und Analyse der Macht erfüllt.  

Das Konzept der „Gouvernementalität“ wurde breit rezipiert und unterschiedlich 

interpretiert. Ausgehend von der These, dass sich die Verwendung des Begriffes bereits 

während der Vorlesung verschiebt, werden unterschiedliche Interpretationen verglichen 

und schließlich eine doppelte Bedeutung vorgeschlagen. Einerseits eine breite 

analytische Bedeutung als „alles die Regierung betreffende“ und andererseits eine 

engere Bedeutung, welche auf konkrete Typen von „Regierungskunst“ wie den 

modernen Liberalismus zielt. 

 

Concerning FoucaultÕs governmentality term 

 

Based upon Foucault’s 1978 and 1979 lectures at the Collège de France, this paper 

investigates the meanings of the term „governmentality“. Therefore it uses the 2004 

newly published German book edition. The paper does not focus on a historically 

reconstruction of concrete forms of political rationality but on the “genealogy of the 

modern state” as a analytical concept in the analysis of power in Foucault’s writings. 

The concept of governmentality have found many recipients and interpreted in various 

ways. Starting with the thesis of a shifting significance of the term governmentality, as 

Foucault uses it in his lectures, this paper consults different definitions in secondary 

literature to come up with two meanings of governmentality in the end. On the one hand 

a broad definition, understanding governmentality as “everything concerning the 

government”, and on the other hand concrete meanings of the “art of government”, such 

as modern liberalism.  
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1. Einleitung und HintergrŸnde 

Foucaults Analyse der Gouvernementalität hat – entgegen oder gerade aufgrund – einer 

schlechten Quellenlage eine breite Diskussion in den Sozialwissenschaften 

hervorgerufen. Auf Basis der 2004 erstmals in Deutsch als Buch erschienenen 

Vorlesungen über Foucaults Analyse der Gouvernementalität von 1978 und 1979 wird 

hier der Begriff der Gouvernementalität untersucht. 

 

Die Einleitung teilt sich in vier Bestandteile: Zuerst werde ich meinen Ansatz darlegen, 

dann die Relevanz des Konzeptes aufzeigen, im Anschluss den Forschungsstand kurz 

darlegen und abschließend mein weiteres Vorgehen aufzeigen. 

 

1.1. Ansatz 

Bereits während meiner Bachelorarbeit bin ich bei Recherchen auf den Begriff der 

‚Gouvernementalität’1,,2 gestoßen, konnte ihm aber in dem Rahmen nicht die 

gebührende Aufmerksamkeit und den angemessenen Raum geben. Die Anknüpfung an 

die Bachelorarbeit und der Umstand, dass er mir als Seminarthema wieder begegnete, 

sind willkommene Anlässe den Begriff genauer zu betrachten. 

Bevor es angebracht erscheint mit dem Begriff zu arbeiten und in andere Kontexte zu 

übertragen, ist es notwendig sein Verständnis zu schärfen. Das gilt zumal er bis vor 

kurzem weitestgehend noch zugänglicher Literaturgrundlage entbehrte. Auf Basis 

Foucaults 2004 nun erstmals auf deutsch abgedruckten Vorlesungen von 1978 und 1979 

wird hier der Gouvernementalitätsbegriff vor allem von seiner theoretischen Seite aus 

beleuchtet, das bedeutet auch, dass den konkreten Formen der Gouvernementalität nur 

wenig Platz eingeräumt wird – obwohl sie beeindruckende Resonanz erfahren haben. 

Dabei wird es nicht – und kann es in einer Seminararbeit nicht – um die „richtige“ 

Lesart des Begriffs gehen (Lemke 1997: 24-27). 

Stattdessen werden Widersprüche in den Arbeiten Foucaults bewusst toleriert, gar als 

Ausgangsbasis für die Arbeit genommen (Epple 2004: 416, Lemke 1997: 23). 

                                                

1 Im Folgenden wird aufgrund eines besseren Leseflusses darauf verzichtet den Begriff weiter 
hervorzuheben. 
2 Foucault benutzt den Begriff der „gouvernementalité“ (Foucault 2004a: 165; Sennelart 2004: 564; 
Lemke 1997: 144), der im Deutschen mit „Gouvernementalität“ (Lemke 1997: 144, Foucault 2004a: 162) 
übersetzt wird. Im Englischen ist der Begriff „governmentality“ (Sennelart 2004: 569) gängig. Die 
Uneindeutigkeit des Begriffes hat dabei zu Verwirrungen geführt (vgl. Abschnitt 2.4). 
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Allerdings ist die beständige Korrektur vorangegangener Studien und ihres methodischen 
Instrumentariums stets ein charakteristisches Merkmal der Arbeit Foucaults gewesen. Er 
wechselte nicht nur oft die Themen und Gegenstände seiner Untersuchungen, sondern auch 
ihren konzeptionellen Rahmen. (Lemke 1997: 28) 

Jenseits von bestimmten Bedeutungen des Begriffes wird hier als Untersuchungszugang 

die These aufgestellt, dass Foucault die Verwendung des Begriffes über den Verlauf der 

Vorlesungen verändert. Dabei soll nicht eine aufbauende Kontinuität von 

Veränderungen untersucht werden, sondern unterschiedliche Verwendungen: „[...] wie 

Sie wissen, bin ich wie ein Krebs, ich bewege mich seitwärts [...]“ (Foucault 2004b: 

116). 

 

In dieser Arbeit wird der Fokus auf einer der Verwendungen des Begriffes (vgl. Kapitel 

2.4) liegen, nämlich der als Analyseraster, d.h. eines theoretischen Instrumentariums um 

ein Macht-Wissens-Komplex zu fassen. 

Ich bin ein Experimentator und kein Theoretiker. Als Theoretiker bezeichne ich jemanden, 
der ein allgemeines System errichtet, sei es ein deduktives oder ein analytisches, und es 
immer in der gleichen Weise auf unterschiedliche Bereiche anwendet. Das ist nicht mein 
Fall. (Foucault zitiert nach Epple 2004: 416) 

Es ist also von einer uneinheitlichen Begriffsverwendung auszugehen, was auch für die 

Rezeption Foucaults gilt: „there is no one governmentality paradigm“ (Dean 1999: 4). 

Da der Begriff nicht selbsterklärend ist sei ein kurzes Arbeitsverständnis 

vorweggeschickt. Gouvernementalität soll hier zunächst als Regierung im weitesten 

Sinne von Führung und Selbstführung von Menschen und Reflexion darüber verstanden 

werden. Insgesamt hält die vorgetragene Lesart es aber eher mit folgender Erkenntnis: 

„‘Governmentality’ itself is a mixed substance and one that only works when alloyed 

with others.“ (Dean 1999: 7) Diese Zusatzstoffe müssen demgemäß auf dem Weg zu 

einem Begriffsverständnis geklärt werden.  

 

1.2. Relevanz 

Lemke schreibt dem Begriff der Gouvernementalität ein „innovatives Potential“ zu, 

dessen Bedeutung vor allem in drei Punkten liegt: „den methodisch-theoretischen 

Prinzipien, der empirisch-forschungstechnischen Ausrichtung und den politisch-

kritischen Perspektiven dieser Analyseform“ (2000: 1). Einerseits geht es also um eine 

praktische Relevanz, die beiden anderen Punkte werde ich als theoretische bzw. 

wissenschaftliche Relevanz zusammenfassen. Angesichts der Form einer Hausarbeit 

stellt sich zudem die Frage der Relevanz angesichts des Seminarthemas, in diesem Falle 
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Kulturwissenschaft oder Kultursoziologie. Auf alle drei Bereiche wird im Folgenden 

kurz eingegangen und die Bedeutung des Gouvernementalitätsbegriffs aufgezeigt bzw. 

Anschlusspunkte genant. Dies geschieht hier etwas ausführlicher, da es ein Vorspiel zur 

Untersuchung des Gouvernementalitätsbegriffes ist, gewissermaßen seine 

Kontextualisierung. 

 

1.2.1. Praktische Relevanz 

Foucault beschäftigt sich durchaus mit der handlungspraktischen Relevanz seiner 

theoretischen Ausführungen: „Das Problem besteht darin, das Wissen über die 

Vergangenheit für die Erfahrung und die Praxis der Gegenwart in Anschlag zu 

bringen.“ (Foucault 2004b: 187) Historische Analyse ist also keine Wiederholung der 

Vergangenheit. Für Foucault bedeutet das nicht, moralische Urteile zu fällen und 

Handlungshinweise zu geben – obwohl er sich durchaus politisch engagiert hat.3 „Their 

[Foucaults Arbeiten, SG] claim would be, at most, to help political thought to grasp 

certain present realities, thus perhaps providing a more informed basis for practical 

choice and imagination.“ (Gordon 1991: 46) Das Extrem politischer Theorie lehnt 

Foucault allerdings deutlich ab: „Niemals Politik machen“ (Foucault 2004a: 17). 

Vielmehr ist seine Untersuchung zur Gouvernementalität als Hinterfragung von 

Selbstverständlichkeiten angelegt: 

Von Bedeutung ist allein die Bestimmung des Systems der Veridiktion, das ihnen 
ermöglicht hat, eine Reihe von Dingen als wahr zu behaupten, von denen man nun zufällig 
weiß, daß sie es vielleicht nicht waren. Das ist genau der Punkt, an dem die historische 
Analyse eine politische Tragweite gewinnen kann. (Foucault 2004b: 62) 

Praktische Implikationen ergeben sich daraus, dass das „Problematisieren“ (Lemke 

1997: 348, 355) das Denken anderer Optionen und Handlungsalternativen ermöglicht. 

Kritik ist damit Problematisierung, die Wege des Widerstands erschließt, indem sie die 

hergestellten Wahrheiten hinterfragt (Lemke 1997: 348). Die praktische Wirkung einer 

„Geschichte der Gouvernementalität“ (Foucault 2004a: 162) liegt folglich in der 

„Kunst, nicht dermaßen regiert zu werden“ (Foucault nach Lemke 1997: 348). Hinzu 

kommt, dass zwei Gegenstände der Vorlesung, nämlich Liberalismus und der Komplex 

Freiheit-Sicherheit, als „zeitgenössisches Problem“ (Foucault 2004b: 44) anzusehen 

sind. Entsprechend haben gerade sie Reflexion und Hinterfragung hervorgerufen. 

                                                

3 vgl. zur Bedeutung von Foucaults politischem Engagement für die Entwicklung seiner theoretischen 
Konzepte Sennelart (2004: 530ff.). 
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Foucaults Vorlesung hat eine praktische Relevanz, aber nur eine reflexive, eine die 

Eigenständigkeit erfordert und dadurch Handlungsoptionen erschließt. Sie hat hingegen 

keine praktische Relevanz, wenn man darunter Handlungsanweisungen und klare 

gut/schlecht-Urteile versteht. 

 

1.2.2. Relevanz fŸr  die wissenschaftliche Gemeinschaft 

Die Relevanz für die wissenschaftliche Gemeinschaft ergibt sich wesentlich aus der 

Rezeption und weiteren Verwendung und damit aus dem Stand der Forschung. Deshalb 

wird dieser Abschnitt auch diese Aspekte mit berücksichtigen und es wird auf einen 

eigenen Abschnitt dazu verzichtet. 

Foucaults Vorlesungen zur Gouvernementalität (2004a, 2004b) haben ein großes Echo 

hervorgerufen und die Konzepte und Methodik ist vielfach aufgegriffen worden.4 Dean 

nennt die Debatte in Anlehnung an Deleuze und Guattari „rhizomatisch“ – 

einflussreich, aber nicht sichtbar: „starting in local centres, forming networks, and 

appearing in and connecting unlikely places“ (1999: 3). Dean sieht die daraus 

entstehenden „governmentality studies“ als eigene interdisziplinäre Subdisziplin 

(1999: 2). „It [die Folgearbeiten, SG] asks questions concerned with how we govern and 

how we are governed, and with the relation between the government of ourselves, the 

government of others, and the government of the state.“ (Dean 1999: 2). Damit sind die 

auf Foucault aufbauenden Arbeiten in der Thematik so breit wie auch das Konzept der 

Gouvernementalität von Foucault. Ausgerechnet für die Politikwissenschaften attestiert 

Mergel (2004: 418) jedoch eine geringe Durchsetzung des Begriffes, der sich doch um 

Regierung dreht – allerdings sieht er in ihm auch Potential. 

 

By the late 1990s it would seem that ‚governmentality’ was a concept whose time had 
arrived. One suspects, however, that this diffusion of the term risks a certain dilution of the 
conceptual focus and analytic force it helped make possible. (Dean 1999: 1) 

Auch die Quellenlage hat wohl dazu beigetragen, dass der Begriff unschärfer geworden 

ist – ein Grund, weshalb hier der Begriff anhand der verschriftlichten Vorlesungen 

nachvollzogen wird. Lange Zeit waren Großteile der Vorlesungen unveröffentlicht oder 

                                                

4 vgl. zu Literaturübersichten umfassend Dean (1999: 3) und Lemke (1997: 252, Anm. 98), bei Lemke 
findet sich zudem Literatur zur neoliberalen Gouvernementalität (1997: 195, Anm. 55), weiterhin findet 
sich bei Lemke ein kritischer Überblick über die governmentality studies (2000), Verweise zu aktueller 
Literatur gibt Sennelart (2004: 569-571). 
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nur als Kassetten auf Französisch erhältlich. Aus diesem Grund beziehen sich die 

meisten Folgearbeiten hauptsächlich auf Zusammenfassungen und auf die Vorlesung 

vom 1. Februar 1978. (Gordon 1991: 1; Lemke 1997: 143f.; Sennelart 2004: 569, Anm. 

140 und 141) 

Diese problematische Quellenlage macht einerseits die Nachvollziehbarkeit einiger 

Aussagen und Zitate schwierig, zumal viele Übersetzungen und Rück-Übersetzungen 

existieren, und andererseits die erschienende Buchversion so interessant, da sie eine 

einheitliche Quellenbasis schafft.5 

 

1.2.3. Relevanz fŸr  das Themengebiet des Seminars 

An dieser Stelle können nur unzusammenhängende und unsystematische 

Anschlusspunkte für Kulturwissenschaft an Foucault gegeben werden. Eine umfassende 

Einordnung des Gouvernementalitätskonzeptes in die Kultursoziologie bzw. 

Kulturwissenschaft wäre Thema einer eigenen Arbeit. 

Der erste Bezugspunkt wäre die begriffliche Konzeption von Macht bei Foucault und 

die Verständnisse von Kultur. Foucault, der Regieren als eine Form von Macht begreift, 

versteht Macht als relationale Effekte der Handlungen von Akteuren (Lemke 1997: 305, 

342). Ein entsprechender relationaler (und auch prominenter) ethnographischer 

Kulturbegriff findet sich bei Geertz als „selbstgesonnene Bedeutungsgewebe“ (1987: 9). 

Zweiter Bezugspunkt: Wenn Dreifus und Rabinow analysieren, dass Foucault zwischen 

Hermeneutik und Interpretation steht, dann ist Foucaults Ansatz insofern ein 

kulturwissenschaftlicher, als dass er in der Lage ist Interpretationen zu leisten, weil er 

mit dem Gegenstand seiner Interpretationen die Probleme, die gleichen kulturellen 

Praktiken teilt (1994: 154). Der gleiche Ansatz findet sich auch in den Cultural Studies 

(Lindner 2000: 28, 58, 64, 87). Wahrheiten sind demnach historisch-kulturell 

vermittelte Wahrheiten (Lemke 1997: 333), sie verbinden Macht und Wissen in einer 

politischen Rationalität (Lemke 1997: 268). Foucaults Methodik kann als eine 

verstanden werden, die kulturelle Codes hinterfragt. Entsprechend sieht Epple Foucaults 

Arbeit als eine Historisierung der Ontologien Wahrheit, Macht und Subjekt, die dadurch 

                                                

5 Ein Wort zur Zitierweise: Die vorliegende Untersuchung folgt den Buchausgaben (Foucault 2004a, 
2004b). Wurden Zitate verwendet, die auch in der Sekundärliteratur vorkommen, wurden diese 
entsprechend der Übersetzung der Bücher wiedergegeben. Wenn dies nicht möglich war wurde auf ein 
Zitat verzichtet. Zur besseren Vergleichbarkeit findet sich im Anhang (Kapitel 4) eine Tabelle, welche die 
Daten der Vorlesungssitzungen den Seiten der Buchausgaben gegenüberstellt. 
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nicht etwa der Geschichte übereignet würden, sondern als Kategorien 

„kulturwissenschaftlicher Arbeiten“ zurückkehren (2004: 428). 

Einen dritten Bezugspunkt zeigen Bratich et al. (2003: 5) auf: 

In simplest terms, governmentality refers to the arts and rationalities of governing, where 
the conduct of conduct is the key activity. It is an attempt to reformulate the governor-
governed relationship, one that does not make the relation dependent upon administrative 
machines, juridical institutions, or other apparatuses that usually get grouped together under 
the rubric of the State.6 Rather [...] the conduct of conduct takes place at innumerable sites, 
through an array of techniques and programs that are usually defined as cultural. (Bratich et 
al. 2003: 4) 

Die Verbindung zwischen Gouvernementalität und Kultur besteht demnach in der 

Multiplizität der Techniken und Programme, in der sich die Regierung der Menschen 

äußert. Damit ist gleichzeitig auch ein besseres Arbeitsverständnis für 

Gouvernementalität gegeben. 

 

1.3. Vorgehen 

Bevor tiefer in die Materie eingestiegen wird müssen noch einige Einschränkungen bei 

der Untersuchung von Gouvernementalität vorgenommen werden, Bereiche, mit denen 

sich diese Arbeit nicht beschäftigen will oder kann. Erstens wird die Schnittstelle zur 

Regierung des Selbst lediglich aufgezeigt (Lemke, 1997: 35), sie ist Thema Foucaults 

Geschichte der SexualitŠt. Zweitens ist eine Einordnung in das Gesamtwerke nur 

bedingt möglich (vgl. dazu die Einleitung von Lemke 1997). Drittens wird nicht 

versucht Foucaults Vorgehen und seine historische Absicherung zu hinterfragen, sie 

wird hingegen ausgeblendet. Hier erspare ich mir und dem Leser zudem die Hinweise 

darauf, dass Foucault diskursanalytisch arbeitet, d.h. sagt, was andere gesagt haben. 

Viertens muss sich die Arbeit darauf beschränken die verschiedenen Arten von 

konkreten Gouvernementalitäten kurz aufzuzeigen. 

Was wird stattdessen Thema sein? Ausgehend von einer Einordnung in die 

Methodologie und einige benötigte Begriffe sowie Foucaults Analyse der Macht 

(Kapitel 2.1) wird Foucaults Verständnis von Staat dargelegt (Kapitel 2.2). 

Anschließend werden konkrete Formen von Gouvernementalität erläutert (Kapitel 2.3) 

um danach die allgemeine, analytische Begriffsbedeutung zu untersuchen (Kapitel 2.4). 

Kapitel 3 fasst die Ergebnisse abschließend noch einmal zusammen. 
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2. Hauptteil 

 

Es ist nicht von Anfang an das Vorhaben Foucaults eine „Geschichte der 

Gouvernementalität“ (Foucault 2004a: 162) zu schreiben, d.h. eine Entwicklung der 

politischen Rationalität seit dem 16. Jahrhundert bis in die Moderne (vgl. Abschnitt 

2.3). Sein eigentliches Projekt ist die „Biomacht“, die ständig eine implizite Rolle spielt 

und mit der Untersuchung vorbereitet werden soll (Sennelart 2004: 527ff.). Wie später 

aufgezeigt wird (vgl. Abschnitt 2.1.2) besteht die Verbindung der beiden Begriffe 

Gouvernementalität und Biopolitik über den Begriff der Regierung und die 

gemeinsamen Gegenstände Bevölkerung einerseits und Individuen andererseits (vgl. 

Lemke 1997: 167f.). Während die politische Rationalität des Souveräns in Hinsicht auf 

ein Territorium ausgeübt wurde, verschiebt sich dies im Laufe der Zeit zur Bevölkerung 

in der liberalen Rationalität (Lemke 1997: 188; vgl. dazu Kapitel 2.3). Die Schnittstelle 

von Biomacht und Regierung bildet also für Foucaults Projekt einen Scheidepunkt, den 

„Übergang zur Problematik des Selbst und der anderen“ (Sennelart 2004: 528f.).  

Bevor die Inhalte der Vorlesung, eine Geschichte der politischen Rationalität seit der 

Antike, näher erläutert werden (vgl. Kapitel 2.3) bedarf es der Klärung einiger Begriffe. 

Dies wird das Thema der nächsten Abschnitte sein. 

 

2.1. Methodologie 

Weshalb Aussagen zur Methodik machen? Erstens, weil Gouvernementalität als 

Methode angelegt ist, nämlich als „Analyseraster“ (Sennelart 2004: 554) „um das 

Problem des Staates und der Bevölkerung anzugehen“ (Foucault 2004a: 174). Zweitens, 

weil Gouvernementalität eine methodische Funktion innerhalb der Machtanalyse 

Foucaults erfüllt. Diese Funktion gilt es herauszustellen. Dabei bleiben die Darlegungen 

zur Methodik notwendigerweise schematisch, was die Gefahr der Verkürzung mit sich 

bringt. 

 

 

 

                                                                                                                                          

6 Diese Definition kann durchaus zunächst einmal als Arbeitsdefinition für Gouvernementalität dienen. 
Später wird zu zeigen sein, dass die Autoren hier die Begriffe Gouvernementalität und Regierung in ihren 
Bedeutungen vermischen. 
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2.1.1. Die Machtanalyse Foucaults 

Epple (2004: 417-427) unterscheidet in einer klassischen Aufteilung drei nacheinander 

folgende Phasen von Foucaults Arbeiten: Erstens die Diskursanalyse als Archäologie 

des Wissens und das Problem der Wahrheit, zweitens die Mikrophysik und Analytik der 

Macht und drittens Widerstand gegen die Macht und die Konstitution des Subjekts.7 Es 

gibt also, und das spricht für die eingangs aufgestellte These der uneinheitlichen 

Begriffsverwendung bei Foucault, Verschiebungen in seinen Arbeiten. Dies soll an 

dieser Stelle als grobes Raster ausreichen.8 

In der ersten Phase, der der Diskurspraktiken, geht es im Wesentlichen um die „Regeln 

der Konstitution wissenschaftlicher Objektbereiche“ (Epple 2004: 418). Hier stellt sich 

für Foucault das Problem des Verhältnisses von diskursiven und nicht-diskursiven 

Praktiken9. Epple hebt zudem hervor, dass Foucault Wissen dabei als historisch 

kontextualisiert akzeptiert und versteht, nicht aber mit einer überzeitlichen Erkenntnis 

gleichsetzt. 

In der zweiten Phase, der der Machtanalyse und Genealogie, entwickelt Foucault das 

Konzept der „Mikrophysik der Macht“. Hier versteht er Macht nicht als Eigentum, 

sondern als Strategie, Macht ist demnach nur in Beziehungen zu denken (Epple 2004: 

421). Macht produziert in Foucaults Verständnis zudem einerseits Gegenstandsbereiche 

und andererseits Wahrheitsrituale. Daraus entsteht der Vorwurf, „sowohl das 

Individuum wie die Wahrheit selbst seien nur ein Effekt dieser Macht“ (Epple 2004: 

421). Die drei Komponenten Wahrheit, Macht und Subjekt verdichtet Foucault im 

Begriff der Bio-Macht10. Diese organisiert sich um die beiden Pole der Regulierung der 

Bevölkerung und der Disziplinen der Körper (Epple 2004: 422). Bio-Macht und 

Bevölkerung sind zentrale Themen in Foucaults Vorlesungen zur Gouvernementalität. 

Im Begriff der Bio-Macht ist die Thematik der dritten Phase Foucaults bereits enthalten. 

Grob gesagt dreht dieser sich um den Widerstand gegen die Macht und die 

Subjektivierung. Epple deutet Foucaults Machtbegriff in dieser dritten Phase nach wie 

                                                

7 Dreifus und Rabinow (1994: 133) nennen dies „ein müßiges Spiel des Klassifizierens“, da es keine vor- 
oder nacharchäologische oder -genealogischen Phasen gäbe, sondern lediglich eine veränderte 
Gewichtung und Konzeption dieser Ansätze. 
8 vgl. dazu auch die Retrospektive Einordnung seiner Arbeiten von Foucault selbst (1982: 243). 
9 Foucault fasst unter Praktiken ein Zusammenspiel des „Denkens und [der] Handlungsformen“ (Lemke 
1997: 338). 
10 „Hierunter verstand ich die Weise, in der man seit dem 18. Jahrhundert versuchte, die Probleme zu 
rationalisieren, die der Regierungspraxis durch die Phänomene gestellt wurden, die eine Gesamtheit von 
als Population konstituierten Lebewesen charakterisieren: Gesundheit, Hygiene, Geburtenziffer, 
Lebensdauer, Rassen [...]“ (Foucault 2004b: 435). 
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vor als einen Produktiven. Der Unterschied ist, dass Foucault herausstellt, wie sich hier 

Freiheitspotentiale für Individuen eröffnen (Epple 2004: 425). Bestimmte Handlungen 

werden durch Anpassungen an Regelsysteme erst möglich (Epple 2004: 423). Das 

Individuum geht der Macht also nicht voraus, sondern wird durch sie produziert. Dabei 

ist Macht allerdings ein Verhältnis zwischen „Partnern“ (Foucault 1982: 251). Macht 

muss notwendigerweise die Freiheit des Subjektes anerkennen, auf die es einwirkt. 

Foucault verändert hier seinen Machtbegriff weg von juridischer und disziplinarischer 

Macht hin zu dem der Regierung (Foucault 1982: 254; Lemke 1997: 188, 192). Aus 

diesem Grund wird diese Machtform im folgenden Abschnitt ausführlicher betrachtet. 

 

2.1.2. Regierung als Form der  Macht 

In „Das Subjekt und die Macht“ formuliert Foucault seine Machtkonzeption dergestalt, 

dass es nicht die Macht gibt, sondern konkrete Machtformen in Beziehungen, basierend 

auf Handlungen (1982: 254). Macht ist „Handeln auf ein Handeln“ (Foucault 1982: 

254).11 Diese Machtform äußert sich in der „Führung der Führungen“ (Lemke 1997: 

304; Foucault 1982: 255).12,;13 Die von ihm herausgestellte Machtform nennt Foucault 

„Gouvernement“ (1982: 255). Sie bezeichnet „die Weise, in der die Führung von 

Individuen oder Gruppen gelenkt wurde“ (Foucault 1982: 255) und damit mehr als 

politische Regierung. Unter Regierung fasst Foucault ein Kontinuum, welches von der 

Führung der anderen bis zur Führung des Selbst reicht (vgl. Lemke 1997: 261-265; 

Epple 2004: 426). 

Aus diesem Verständnis von Macht ergibt sich ein weiterer Aspekt: „Macht wird nur 

auf freie Subjekte ausgeübt und nur insofern diese ‚frei’ sind.“ (Foucault 1982: 254) 

                                                

11 Honneth (1989: 174) macht bei Foucault ein „handlungstheoretisches Bezugsmodell“ als Grundlage der 
Machttheorie aus. Dass Foucault keine allgemeine Theorie der Macht erarbeiten will, sollte dabei 
berücksichtigt werden (Foucault 1982: 243f.). Es geht ihm vielmehr um die Analyse von 
Machtverhältnissen. 
12 Dabei kommt die englische Übersetzung „conduct of conduct“ (vgl. Dean 1999: 10) dem französischen 
conduite näher in seinem Doppelsinn, als das deutsche Wort „Führen“ (vgl. auch Lemke 1997: 144 zu 
Übersetzungsproblemen und Lemke 2005: 336, wo er „Lenkung“ anstatt „Führung“ verwendet). Foucault 
geht es um Handlungsweisen, die auf andere Handlungsweisen einwirken (vgl. Foucault 1982: 255). Zu 
Foucaults breiter Definition von Regierung als Führung im Bezug zum Souverän vgl. Foucault (2004a: 
134-172), zur Begriffsgeschichte (2004a: 181-185). Foucault beschränkt sich im Zusammenhang mit der 
„Geschichte der Gouvernementalität“ auf zwei Aspekte: Erstens die „Führung der Menschen“ (2004a: 
333) und zweitens die Sonderform der politischen Regierung. 
13 In der Vorlesungsreihe zur Gouvernementalität ist Führung in diesem Sinne jedoch eher als Regierung 
übersetzt (Foucault 2004a: 135). Auch in seiner Schrift von 1982 spricht Foucault von „Gouvernement“, 
zumindest sind die Übersetzungen unscharf bzw. uneinheitlich. 
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Regierung erkennt also die andere Person als freies Subjekt an. Das ist es, was Foucault 

meint, wenn er von „Partnern“ spricht. 

Ein Machtverhältnis hingegen errichtet sich auf zwei Elementen, ohne die kein 
Machtverhältnis zustande kommt: so daß der ‚andere’ (auf den es einwirkt) als Subjekt des 
Handelns bis zuletzt anerkannt und erhalten bleibt und sich vor dem Machtverhältnis ein 
ganzes Feld von möglichen Antworten, Reaktionen, Wirkungen, Erfindungen eröffnet. 
(Foucault 1982: 254) 

Dementsprechend stehen Macht und Freiheit nicht in einem Ausschließungsverhältnis 

(Foucault 1982: 256), sondern es gibt „widerspenstige Freiheiten“ (Foucault 1982: 259), 

Widerstand wird möglich und denkbar. Macht ist eben nicht nur Repression, nicht nur 

negativ, sondern eröffnet auch andere Möglichkeiten.14 Widerstand ist dann nicht 

Widerstand gegen die Macht, sondern gegen eine spezifische Machtform. 

Diese Form der Macht grenzt Foucault einerseits vom Konsens bzw. von juridischer 

Macht ab, welche sich als politische Macht auf das Territorium richtet, und Gewalt bzw. 

Disziplinarmacht andererseits, welche sich auf den individuellen Körper richtet 

(Foucault 1982: 254; Lemke 1997: 188, 192). Die Formen der Macht schließen sich 

Foucault zufolge nicht aus,15 aber Macht nimmt nicht notwendigerweise die Form eines 

Herrschaftsverhältnisses an, d.h. eine juridische oder disziplinarische Form. Foucault 

korrigiert damit seine Analyseformen der Macht als Krieg und juridische Macht (Lemke 

1997: 30).  

 

Regierung richtet sich auf Bevölkerung (Lemke 1997: 188) und dies tut sie mit 

Technologien der Sicherheit (Lemke 1997: 192). Damit wären die Grundbegriffe der 

Vorlesungstitel soweit in Beziehung gesetzt: Sicherheit, Territorium, Bevölkerung und 

Biopolitik. Für das Verständnis des Begriffs der Gouvernementalität fehlen allerdings 

noch einige Voraussetzungen: Erstens die Bedeutung des Wissens für politische 

Regierung (politische Ökonomie, vgl. 2.3), zweitens die Rolle des Staates (vgl. 2.2) und 

drittens ein Verständnis der Methode der Genealogie (vgl. 2.1.4). 

 

 

 

 

                                                

14 vgl. dazu auch Foucaults Konzeption von Kritik in Abschnitt 1.2.1 dieser Arbeit. 
15 Regierung als Machtform, Disziplin und juridische Macht stehen Foucault zufolge nicht in einem 
Ausschließlichkeitsverhältnis, sondern in einer Dreiecksbeziehung, sie verweisen auf einander (Foucault 
2004a: 161). 
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2.1.3. Kr itik an Foucaults Machtanalyse und GouvernementalitŠt als Antwort 

Als Kritik an Foucaults Studien identifiziert Lemke vor allem zwei Hauptaspekte: 

Erstens die Beschränkung auf eine „Mikrophysik der Macht“, die nicht in der Lage sei 

mit der makropolitischen Analyseebene umzugehen und zweitens bleibe bei Foucault 

unklar, wie sich Widerstand bilden kann, wenn Subjekte erst durch Macht 

hervorgebracht werden (Lemke 1997: 29-31). Foucault ersetze – so Lemke – „die 

Autonomie des Subjektes durch seine Heteronomie in anonymen Strategien der Macht“ 

(Lemke 1997: 30).  

Die Ausführungen zur Analyse der Macht und der Fortentwicklung von Foucaults 

Forschungen waren deshalb notwendig, weil die Kritik sich auf Punkte richtet, die 

Foucault weiterentwickelt hat und zwar vornehmlich über den Begriff der Regierung 

(Lemke 1997: 29-31; Gordon 1991, 4). Dieser Regierungsbegriff wird in seiner 

politischen Dimension in den Vorlesungen zur Gouvernementalität behandelt. 

Regierung ist das fehlende „Scharnier“ (Lemke 1997: 30) in Foucaults Analyse der 

Macht: 

Erstens konzipiert er [Foucault] Regierung als das Bindeglied zwischen strategischen 
Machtbeziehungen und Herrschaftszuständen und differenziert jetzt im Gegensatz zu 
früheren Arbeiten zwischen Herrschaft und Macht, wobei es die Regierungsperspektive ist, 
die eine solche Unterscheidung zugleich möglich und notwendig werden lässt [...]. 
Zweitens vermittelt der Regierungsbegriff zwischen Macht und Subjektivität und 
untersucht, wie sich Herrschaftstechniken mit ‚Technologien des Selbst’ verknüpfen [...].“ 
(Lemke 1997: 31) 

Diese Funktionsbeschreibung von Regierung zeigt, wie eng die Begriffe der Regierung 

und der Biomacht miteinander verkoppelt sind. Während Regierung das „Wie“ der 

Machtoperation betont (Dean 1992: 2), fokussiert Biomacht auf das doppelte Ziel 

Individuum und Bevölkerung (vgl. Foucault 2004a: 183; 1982: 255).  

Seine [Foucaults] Analyse der politischen Technologie des Körpers richtet sich darauf, eine 
Ebene zwischen dem Körper in seinem biologischen Funktionieren und den institutionellen 
Zwangsapparaten auszumachen. (Dreyfus/Rabinow 1994: 142) 

Diese Ebene ist die Biomacht. „Biopolitik“ ist demnach die politische Form der 

Regierungsmacht auf Individuen und Bevölkerung. Während die Subjektivierung und 

die „Technologien des Selbst“ deutlicher innerhalb Foucaults Projekt der Geschichte 
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der SexualitŠt ausgearbeitet werden, fokussiert die Geschichte der GouvernementalitŠt 

auf politische Regierung und Bevölkerung.16  

 

2.1.4. Der genealogische Ansatz 

Was Foucault in den beiden Vorlesungen zur Geschichte der GouvernementalitŠt 

unternimmt ist eine „Genealogie des modernen Staates“ (Foucault 2004a: 508). Wie 

bereits in Abschnitt 2.1.1 dargestellt, lässt sich bei Foucault zwischen archäologischer 

und genealogischer, wenn auch nicht Phase, so doch Schwerpunktsetzung, 

unterscheiden. 

Foucault erläutert zwar seine methodische Vorgehensweise in der „Geschichte der 

Gouvernementalität“, jedoch nicht systematisch-umfassend. Eine knappe, aber 

hilfreiche Darstellung seiner Grundsätze gibt er 1978 (Foucault 2004a: 176f.). Neben 

Foucaults eigenen Ausführungen wird deshalb aus Sekundärliteratur zurückzugreifen 

sein.  

Mit der geneaologischen Analyse vertritt Foucault erstens die Position, man müsse aus 

der Institution heraustreten, „um sie durch den globalen Gesichtspunkt der 

Machttechnologie zu ersetzen“ (Foucault 2004a: 176). Zweitens verfolgt er die 

Ersetzung des inneren Gesichtspunktes der Funktion durch den Äußeren der Strategien 

und Taktiken, d.h. eine Positionierung in einer „Gesamtökonomie der Macht“ (Foucault 

2004a: 176). Drittens akzeptiert Foucault keine fertigen Objekte, das Wahrheitsfeld 

wird erst im Diskurs gebildet (Foucault 2004a: 177). Insgesamt unternimmt er also 

keine institutionelle Machtanalyse, sondern eine vom Gesichtspunkt der Technologien 

aus (Foucault 2004a: 177). Sein Projekt ist folgendes: 

Ist es möglich, den modernern Staat in eine Gesamttechnologie der Macht 
wiedereinzusetzen, die seine Mutation, seine Entwicklung, sein Funktionieren sicherten? 
Kann man von etwas wie einer ‚Gouvernementalität’ sprechen, die für den Staat das wäre, 
was die Absonderungstechniken für die Psychiatrie waren, was die Disziplinartechniken für 
das Strafrechtssystem waren, was die Biopolitik für die medizinischen Institutionen war? 
(Foucault 2004a: 180) 

Lemke nennt diesen Ansatz eine Problematisierung von Universalien: Foucault 

hinterfragt die universelle Bedeutung von Begriffen und historisierst sie ohne sie der 

Geschichte zu überantworten (Lemke 1997: 340ff.; Epple 2004: 428). Dabei analysiert 

                                                

16 Das Subjekt erscheint in der „Geburt der Biopolitik“ vor allem in der Analyse der Liberalen politischen 
Rationalität als „Interessenssubjekt“ im Begriff des „Homo oeconomicus“ (Foucault 2004b: 
insbesondere 370-380; 73f.). 
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Foucault auch das Verhältnis von diskursiven zu nicht-diskursiven Praktiken, deckt es 

auf und macht Alternativen erst denkbar.  

Während die Archäologie sich mit den Formen der Problematisierungen selbst auseinander 
setzt, sie analysiert und beschreibt, untersucht die Genealogie die Beziehungen dieser 
Problematisierungsformen zu bestimmten diskursiven und nicht-diskursiven Praktiken. 
(Lemke 1997: 341) 

Burrell et al (1998: 22) schlüsseln die Unterschiede beider Vorgehensweisen 

übersichtlich auf (Tab. 1). Im Gegensatz zur Archäologie ist die Genealogie keine 

hermeneutische Analyse mehr, sie sucht nicht nach tiefen hintergründigen Bedetungen. 

 

The Archaeological Method The Genealogical Method 
Uncover those rules which regulate and govern 
social practices, and which are unknown to the 
actors involved. 

Record the singularity of surface events, looking at 
the meaning of small details, minor shifts and 
subtle contours. 

It is possible to achieve some partial distancing 
from these institutional bonds by a bracketing of 
‚accepted truth’. 

There are no fixed essences or underlying laws. 
There is no discontinuity and arbitrariness. Since 
the world is as it appears, one seeks out the 
‚superficial sectrets’. 

Act as an ‚excavator’, revealing depth and 
interiority. 

Act as a recorder of accidents, chance and lies. 
Oppose the search for depth and interiority. 

Tab. 1: Two analytical approaches found in Foucault’s writings (Quelle: Burrell 1998: 22) 

 

Dreyfus und Rabinow machen deutlich, dass Foucault sich damit von der traditionellen 

historischen Methode abgrenzt (1994: 135) er will „das Gegenteil des Historizismus 

tun“ (Foucault 2004b: 16). Dass Foucault keine Universalien akzeptiert, bedeutet eben 

auch, dass er eine Geschichte der Wahrheiten schreibt (Lemke 1997: 332). Foucault 

unternimmt dabei historisch konkrete Untersuchungen gegenwärtiger Machtprozesse 

und stellt keine allgemeine Theorie auf (Lemke 1997: 56). Der Begriff des 

‚Analyserasters’ bezieht sich auf die eben geschilderte methodische Vorgehensweise 

(vgl. auch 1.2.1 und 1.2.2). 

 

2.2. Staatsanalyse Foucaults 

Foucault untersucht das „Phänomen des Staates und der Bevölkerung“ (Foucault 2004a: 

174) mit der Methodik der Mikromacht. Er reagiert auf seine Kritiker, die ihm 

vorwarfen den Staat nicht zu berücksichtigen (Sennelart 2004: 552f.). Damit einher geht 

ein unkonventionelles Verständnis des Staates. 

Im Unterschied zum Verständnis des Staates als relativ einheitliche Institution mit dem 

Fokus auf Souveränität, untersucht Gouvernementalität multiple Operationen und 

Mechanismen von Macht und Dominanz (Dean 1999: 24f.). Foucault untersucht die 
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Machtbeziehungen, er geht nicht von einer globalen Staatstheorie aus (Foucault 2004b: 

114), sondern von konkreten Situationen (Dean 1999: 25). Nichtsdestotrotz fasst er 

Staat als eine Form der Institutionalisierung: 

[...] sie [Institutionen, SG] können auch sehr komplexe, mit vielfältigen Apparaten 
ausgestattete Systeme bilden, wie im Falle des Staates, dessen Funktion es ist, die 
allgemeine Hülle, die Instanz umfassender Kontrolle, das Regulierungs- und in gewissem 
Maß auch Verteilungsprinzip aller Machtverhältnisse in einem gegebenen 
gesellschaftlichen Gebilde darzustellen. (Foucault 1982: 258) 

Staat ist Institutionalisierung insofern, als dass er der „bewegliche Effekt eines Systems 

von mehreren Gouvernementalitäten“ (Foucault 2004b: 115) ist. Macht wird in 

Foucaults Konzeption ständig neu ausgehandelt, existiert eben nur durch Handlungen. 

Aus diesem Grunde analysiert Foucault den Staat ausgehend von den Praktiken, den 

Techniken der Gouvernementalität (2004b: 115; 2004a: 164), „[...] weil nämlich der 

Staat gar kein Wesen hat. Der Staat ist keine Universale, der Staat ist an sich keine 

autonome Machtquelle.“ (Foucault 2004b: 115) Diese Sichtweise Foucaults, das 

Staatsproblem sei überbewertet und seine Einheit eine „Mythologisierung“, findet sich 

ebenfalls bei Rose und Miller (1992: 174f.). Stattdessen, so die Autoren, sei der Staat 

als diskursive Kodifizierung von Regierung zu betrachten (Rose/Miller 1992: 177). 

Die Machtverteilung durch den Staat hat die Folge, dass die Machtverhältnisse 

„gouvernementalisiert“ werden, „das heißt in der Form oder unter dem Schirm 

staatlicher Institutionen ausgearbeitet, rationalisiert und zentralisiert“ (Foucault 1982: 

259). Die Macht des (modernen) Staates wirkt dabei sowohl individualisierend als auch 

totalisierend (Foucault 1982: 248). Während zumindest der moderne Staat die 

„Gesellschaft“ als Korrelat hat (Foucault 2004a 501f. und nahezu komplett Thema über 

alle Sitzungen von 2004b hinweg), wirkt er zugleich auch subjektivierend, die politische 

Regierung formt Subjekte (Lemke 1997: 311). Foucault erläutert das einerseits am 

Thema des „Pastorats“ (2004a: 192-335/Sitzungen 7-9) und andererseits am „Homo 

oeconomicus“ (2004b: 367-398) (vgl. 2.3). 

 

Wie arbeitet nun der Staat? Wie geht er vor? Foucault (2004a, 2004b) geht von der 

Pastoralmacht als Hintergrund aus zeigt dann die Entwicklung einer „politischen 

Rationalität“ im 16. Jahrhundert auf, welche das „Wie“ der guten Regierung bestimmt 

und kommt schließlich zur „politischen Ökonomie“ als Wissen, das als Kritik der 

Staatsrationalität fungiert.  

Foucault used the term ‚rationality of government’ almost interchangeably with ‚art of 
government’. He was interested in government as an activity or practice, and in arts of 
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government as ways of knowing what that activity consisted in, and how it might be carried 
on. A rationality of government will thus mean a way of thinking about the nature of the 
practice of government, [...] capable of making some form of that activity thinkable and 
practicable both to its practitioners and to those upon whom it was practised. (Gordon 
1991: 3) 

Konkrete Formen dieser politischen Rationalität sind Thema des nächsten Abschnitts. 

 

2.3. Politische RationalitŠten als konkrete AusprŠgungen von 

GouvernementalitŠt 

„The term governmentality seeks to distinguish the particular mentalities, arts and 

regimes of government and administration that have emerged since ‘early modern’ 

Europe, […]“ (Dean 1999: 2). Der allgemeine Begriff der Gouvernementalität hat 

konkrete Ausprägungen (vgl. ausführlicher Abschnitt 2.4). Bei seiner Herausarbeitung 

dieser Formen greift Foucault bis in die Antike zurück. Die Vorlesung von 1978 

behandelt in etwa die Zeit bis zum Aufkommen des Liberalismus im 18. Jahrhundert 

und die zweite Vorlesung von 1979 den modernen Liberalismus, mit einem Fokus auf 

das 20. Jahrhundert. 

 

Ausgehend vom christlichen Pastorat – dessen Besonderheiten Foucault in Abgrenzung 

zur Seelenführung im antiken Griechenland, bei den Hebräern und im Orient (2004a: 

201-277) definiert – zeigt er auf, wie sich eine politische Rationalität entwickelt: „Mit 

dem 16. Jahrhundert treten wir in das [...] Zeitalter der Regierungen ein.“ (Foucault 

2004a: 336) Die sich stellende Frage ist die nach der „Rationalität“ des Regierens 

(Foucault 2004a: 337), synonym verwendet Foucault zudem den Ausdruck der 

„gouvernementalen Vernunft“ (Foucault 2004a: 338).  

‚Rational’ meint in diesem Sinn nur die Übereinstimmung von Regeln, Verfahren, 
Denkformen etc. mit einer Gesamtheit von Bedingungen, unter denen es zu einem 
gegebenen Zeitpunkt möglich ist, bestimmte Probleme zu behandeln. Der Begriff der 
Rationalität bezieht sich daher weniger auf Vernunft denn auf historische Praktiken, in 
deren Kontext Wahrnehmungs- und Beurteilungsstrategien generiert werden [...]. (Lemke 
1997: 146) 

Es handelt sich also bei konkreten Gouvernementalitäten um historisch spezifische 

Formen des „Wie“-Regierens.  

Foucault behandelt als solch konkrete Formen die „Staatsräson“ und die 

„Physiokraten“, welche den Übergang zum „Liberalismus“ bilden. Schließlich 

formuliert Foucault zwei Formen des „Neo-Liberalismus“, also Weiterentwicklungen 

des Liberalismus, nämlich den deutschen „Ordoliberalismus“ und der amerikanischen 
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„Chicagoer Schule“. Diese historischen Formen von politischer Regierung sind das, was 

in dieser Arbeit unter Foucaults „politischer Rationalität“ verstanden wird. Lediglich 

überblicksartig können hier Besonderheiten der verschiedenen Rationalitäten vorgestellt 

werden. Gleichzeitig wird auf die Krisen der Gouvernementalität nicht weiter 

eingegangen, die zu Übergängen zu anderen Formen der Gouvernementalität geführt 

haben (Foucault 2004b: 113). 

 

2.3.1. Entwicklung einer  politischen RationalitŠt 

Die Antike und das christliche Pastorat bilden ein „Präludium“ (Foucault 2004a: 268) 

der Gouvernementalität und das tun sie insofern, als dass sie eine subjektivierende 

Machtform entwerfen, die über spezifische Wahrheitsdiskurse, wie die Beichte, 

hergestellt wird.  

Es findet ein Übergang von einer „Regierung der Seelen“ des Pastorats zu einer 

„Regierung der Menschen“ in der Politik statt (Foucault 2004a: 333). Gleichzeitig 

verschwindet auch der Bezug zu einer religiösen Finalität außerhalb des Staates, das 

Heil des Staates wird in ihm selbst liegen (2004a: 379, 401). Es entsteht das, was 

Foucault die „Staatsräson“ (2004a: 345) nennt. Hier haben wir Foucault zufolge eine 

Konstituierung des Staates über die Regierungspraxen (2004a: 360). Der Staat wird 

einerseits zu einem „Verständnisprinzip“ und einem „strategischen Schema“ (Foucault 

2004a: 415) und andererseits ist er das Ziel der politischen Rationalität (2004: 416f.). Es 

entwickelt sich ein Kalkül, eine Ökonomie der Regierung (2004a: 393). 

Im Gegensatz zur Souveränität des Fürsten ist diese Rationalität bei der Staatsräson 

nicht auf eine Person bezogen, sondern eben auf den Staat. Die „Kraft“ (Foucault 

2004a: 427) des Staates soll wachsen. Dazu werden innerhalb der europäischen Staaten-

Dynamik ein inneres und ein äußeres Kräftegleichgewicht der Staaten hergestellt, im 

Inneren über die „Polizey“, außenpolitisch über das Dispositiv der Diplomatie (Foucault 

2004a: 429). Diese beiden Dispositive bilden gemeinsam ein „Sicherheitsdispositiv“ 

(Foucault 2004a: 430). Sie fungieren als Technologien zur Herstellung von Sicherheit 

des Staates, im Inneren wie Äußeren. 

Den Aspekt des Außen außer Acht lassend, lohnt es sich, die innere Funktionsweise 

etwas genauer zu betrachten, da in ihr wesentliche Veränderungen zu späteren 

konkreten Gouvernementalitäten auftreten werden. Im Zusammenhang mit der Polizei 

stehen der Handel (Foucault 2004a: 455), die Stadt (Foucault 2004a: 482) und damit die 

Urbanisierung des Territoriums sowie das „Etwas-mehr-als-nur-leben“ der Bevölkerung 
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(Foucault 2004a: 470). Diese Gegenstände der Polizei stehen in einer interdependenten 

Beziehung zueinander. Zudem bildet diese Zielveränderung der Regierung vom 

Territorium zur Bevölkerung den Übergang zur Biomacht.  

Der aufkommende Merkantilismus wird dabei ebenso wie die Polizei zur Stärkung des 

Staates eingesetzt, nämlich als „eine Technik und ein Kalkül der Stärkung der 

Staatsmacht innerhalb des europäischen Wettbewerbs durch den Handel“ (Foucault 

2004a: 484). Die Polizei ist demnach ein Vorläufer der politischen Ökonomie (Foucault 

2004a: 472). Das damit einhergehende Wissen ist die Statistik (Foucault 2004a: 454), 

die erlaubt die Phänomene der Bevölkerung zu fassen. Die Machtausübung hat hier 

allerdings noch nicht die Form der ‚Regierung’ angenommen, Polizei und politische 

Ökonomie wirken über Verordnungen im Wesentlichen disziplinierend (Foucault 

2004a: 489). 

 

2.3.2. Die škonomische Kr itik der Physiokraten 

Im 17. Jahrhundert setzt mit der Kritik der Ökonomen eine weitere große Veränderung 

der Gouvernementalität ein. Anstatt über Verordnungen disziplinierende Macht 

auszuüben, entstehen Formen der spontanen Reglementierung (Foucault 2004a: 494). 

Die Steuerung des Staates erfolgt nun nach dem Prinzip des „Laisser faire“ im 

physiokratischen Marktsystem (Foucault 2004a: 69). Die Physiokraten interessieren hier 

vor allem als Vorstufe des Liberalismus (Foucault 2004a: 77). Das Regierungshandeln 

wird in seinen Grenzen bestimmt von einer „Natürlichkeit“ der Phänomene: „Die 

Bevölkerung als Gesamtheit von Untertanen wird abgelöst von der Bevölkerung als 

einer Gesamtheit natürlicher Phänomene.“ (Foucault 2004a: 505) Diese Phänomene 

wiederum werden mittels Sicherheitsmechanismen verwaltet und nicht mehr 

reglementiert (Foucault 2004a: 506). Da die Phänomene ihre Natürlichkeit über den 

Mechanismus des Marktes erhalten wird die Ökonomie zu einer „Hilfswissenschaft“ der 

politischen Regierung (Foucault 2004b: 393). 

Das Korrelat dieser gouvernementalen Vernunft bildet die bürgerliche Gesellschaft 

(Foucault 2004a: 501), für deren Führung der Staat verantwortlich ist (Foucault 2004a: 

502). Sie ist das, in Bezug auf das der Staat regieren wird. 
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2.3.3. L iberalismus 

Aus der Kritik der Physiokraten an der Staatsräson geht der Liberalismus hervor. Der 

im Liberalismus verankerte Gedanke der Freiheit bedingt die Idee des „zuviel 

Regierens“ hinsichtlich der Gesellschaft (Foucault 2004b: 437). Liberalismus fungiert 

insofern als Kritik, als dass der Markt als Test (Foucault 2004b: 439) funktionieren 

wird. Demgemäß etabliert sich eine ökonomische Rationalität bzw. politische 

Ökonomie als Wissen der Regierungskritik. Regierung wird nach einem Nutzenkalkül 

bewertet (Foucault 2004b: 94). 

Wie Lemke herausgearbeitet hat, bewegt sich die liberale Gouvernementalität zwischen 

den Polen Freiheit und Sicherheit (Lemke 1997: 186). Für die liberale 

Gouvernementalität ist Freiheit „zugleich Ideologie und Technik der Regierung“ 

(Foucault 2004a: 78).  

Die Freiheit [ist] nur das Korrelat der Einsetzung von Sicherheitsdispositiven. Ein 
Sicherheitsdispositiv [...] kann nur unter eben der Bedingung gut funktionieren, daß man 
ihm etwas verleiht, nämlich die Freiheit im modernen Sinn [...]. (Foucault 2004a: 78) 

War die Regierung zuvor begrenzt durch die Natürlichkeit der Phänomene, so ist sie 

dies nun durch die Freiheit der Individuen (2004b: 95, 298). Gleichzeitig ist diese 

Freiheit aber nicht von sich aus gegeben, sondern Folge einer „Produktion der Freiheit“ 

(2004b: 98). Freie Wettbewerbsbedingungen müssen künstlich hergestellt werden. Noch 

deutlicher wird diese Herstellung von Freiheit im Neoliberalismus. 

Die Freiheit der Individuen steht damit nicht mehr dem Souverän gegenüber, sie „ist 

nun zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Gouvernementalität selbst geworden.“ 

(Foucault 2004a: 506).  

 

2.3.4. Neoliberalismus 

Anschließend macht Foucault einen Sprung zum 20. Jahrhundert und betrachtet den 

Neo-Liberalismus (2004b: 44). Foucault widmet diesem Themenbereich weite Teile der 

Vorlesung von 1979, insofern können lediglich einige relevante kurz herausgegriffen 

werden. 

Der Neoliberalismus unterscheidet sich von der Herangehensweise der frühen liberalen 

Denker und Physiokraten in der Interventionspolitik (Foucault 2004b: 116). Das heißt, 

es gibt eben keine natürlichen Phänomene, die es zu achten gilt, sondern diese 

Natürlichkeit muss hergestellt werden. Foucault beschreibt, wie die Gesellschaft, das 

Ziel des Regierungshandelns, nach dem Vorbild des Unternehmens organisiert wird 
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(Foucault 2004b: 310, 339). Besonders deutlich tritt dies hervor, wenn Foucault den 

Diskurs um den „Homo oeconomicus“ referiert. Das Individuum wird demnach nicht 

als Rechtssubjekt, sondern als Interessensubjekt (Foucault 2004b: 370-380) betrachtet, 

d.h. ein Subjekt, das systematisch auf Veränderungen der Umwelt reagiert und insofern 

beeinflussbar ist (Foucault 2004b: 371). „Der Homo oeconomicus  ist die Schnittstelle 

zwischen der Regierung und dem Individuum.“ (Foucault 2004b: 349) Im Liberalismus 

ist Regierungshandeln also das Herstellen von Bedingungen, die es dem Individuum, 

der Bevölkerung und der Gesellschaft erlauben frei zu handeln. In diesem Sinne 

verwendet Foucault auch den Begriff der „Gouvernementalisierung“ in einer späteren 

Abhandlung (1982: 259): Die politische Regierung wird zur bestimmenden Form der 

Machtverhältnisse in der Gesellschaft.  

Das rationale Handeln der Individuen bleibt jedoch das einzig Rationale – das große 

Ganze wird durch den undurchschaubaren Mechanismus der „unsichtbaren Hand“ 

koordiniert (Foucault 2004b: 382). 

Die ökonomische Rationalität ist nicht nur umgeben von der Unerkennbarkeit der 
Gesamtheit des Prozesses, sondern gründet sich auf sie. Der Homo oeconomicus ist die 
einzige kleine Insel möglicher Rationalität innerhalb eines Wirtschaftsprozesses, dessen 
unkontrollierbarer Charakter der Rationalität des atomistischen Verhaltens des Homo 
oeconomicus nicht widerstreitet, sondern sie begründet. Die Welt der Wirtschaft ist also 
von Natur aus undurchsichtig. (Foucault 2004b: 387) 

Der Neoliberalismus kennt keinen allwissenden Fürsten, keinen Souverän, der sich 

angesichts seiner Kenntnis der Natur der Phänomene klug zurückhält, der Souverän im 

Liberalismus ist blind, er kann lediglich Rahmenbedingungen schaffen (Foucault 

2004b: 400). 

 

Insgesamt also ein Übergang von den Fürsten zur Staatsräson, über die physiokratische 

Kritik zum Liberalismus und dann die neoliberale Kritik. Mit dieser Entwicklung geht 

die Biomacht einher, während der Fürst ein Territorium regiert ist die Regierung der 

Staatsräson auf Bevölkerung als die Gesamtheit der Untertanen ausgerichtet. Dies 

wiederum verschiebt sich zur Bevölkerung als Gesamtheit natürlicher Phänomene und 

dann als hergestellte Natürlichkeit um bei einer nach dem ökonomischen Vorbild 

gestalteten Gesellschaft vorerst zu enden. 

 

 

 

 



 23 

2.4. Bestimmung des GouvernementalitŠtsbegriffs 

Etwa in der Mitte der ersten Vorlesung der Geschichte der Gouvernementalität 

reflektiert Foucault seine Vorgehensweise und fragt, weshalb es Sinn ergibt ein so 

schwammiges, schwaches, künstliches und problematisches Feld zu untersuchen, wie 

das, welches durch den Begriff der Gouvernementalität verdeckt ist (Foucault 2004a: 

174). Aufgrund des unscharfen Charakters des Begriffes erscheint es demgemäß 

ungünstig eine Definition nach dem Additionsverfahren zu erarbeiten. „Schwammige“ 

Begriffe haben die Eigenschaft aufzusaugen und eine solche Definition wäre ausufernd 

und würde kaum zur Klärung beitragen. 

Foucaults Antwort auf die Frage des Grundes der Verwendung des „hässliche[n] 

Wort[es]“ (Foucault 2004a: 173) ist: „um das Problem des Staates und der Bevölkerung 

anzugehen“ (Foucault 2004a: 174). Diese Verbindung wurde bereits erarbeitet, gibt dem 

Begriff allerdings keinen eigenen Inhalt, sondern nur eine Bedeutung in Abhängigkeit 

zu anderen Begriffen. Foucaults eigene Begriffsbestimmung ist Ausgangspunkt dieses 

Kapitels und wird in Abschnitt 2.4.1 behandelt. Anschließend wird anhand 

verschiedener Begriffsbestimmungen aus der Sekundärliteratur versucht den Begriff 

inhaltlich einzuschränken. Wie Dean allerdings feststellt: „there is no one 

governmentality paradigm“ (1999: 4) (vgl. Abschnitt 2.4.2). „Should ‚governmentality’ 

be abandoned altogheter for ‚reflexive government’?“ (Dean 1999: 7) ist deshalb Thema 

des Abschnitts 2.4.3. Darauf aufbauend wird in Abschnitt 2.4.4 eine Lesart 

hervorgehoben, deren Tenor folgender sein wird: „‘Governmentality’ itself is a mixed 

substance and one that only works when alloyed with others“ (Dean 1999: 7). 

Die bisherigen Ausführungen werden dabei aus zwei Gründen benötigt. Erstens um die 

Begriffsbestimmungen der Sekundärliteratur bewerten zu können und zweitens um 

diese „zusammengemixte Substanz“ zu analysieren. 

 

2.4.1. Foucaults Verwendung von GouvernementalitŠt 

Eine der wichtigsten Stellen, in denen Foucault während der Vorlesung den Begriff 

bestimmt ist die vierte Vorlesung des ersten Bandes der „Geschichte der 

Gouvernementalität“ (Foucault 2004a: 162). Im Übrigen ist diese Stelle auch deshalb so 

bekannt geworden und häufig zitiert worden, weil diese Sitzung lange Zeit die einzig 

schriftlich veröffentlichte war (vgl. Abschnitt 1.2.2). 

Mit diesem Wort ‚Gouvernementalität möchte ich drei Dinge sagen. Ich verstehe unter 
‚Gouvernementalität’ die aus den Institutionen, den Vorgängen, Analysen und Reflexionen, 
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den Berechnungen und den Taktiken gebildete Gesamtheit, welche es erlauben, diese recht 
spezifische, wenn auch sehr komplexe Form der Macht auszuüben, die als Hauptzielscheibe 
die Bevölkerung, als wichtigste Wissensform die politische Ökonomie und als wesentliches 
technisches Instrument die Sicherheitsdispositive hat. 
Zweitens verstehe ich unter ‚Gouvernementalität’ die Tendenz oder die Kraftlinie, die im 
gesamten Abendland unablässig und seit sehr langer Zeit zur Vorrangstellung dieses 
Machttypus geführt hat, den man über alle anderen hinaus die ‚Regierung’ nennen kann: 
Souveränität, Disziplin, und die einerseits die Entwicklung einer ganzen Serie spezifischer 
Regierungsapparate [und andererseits] die Entwicklung einer ganzen Serie von 
Wissensarten nach sich gezogen hat. 
Schließlich denke ich, daß man unter ‚Gouvernementalität’ den Vorgang oder vielmehr das 
Ergebnis des Vorgangs verstehen sollte, durch den der mittelalterliche Staat der 
Gerichtsbarkeit, der im 15. Und 16. Jahrhundert zum Verwaltungsstaat wurde, sich nach 
und nach ‚gouvernementalisiert’ hat. (Foucault 2004a: 162f., Absätze SG) 

Foucault versteht unter Gouvernementalität folglich dreierlei. 

Erstens einen Komplex der es erlaubt eine spezifische Form der Macht auszuüben. 

Deren Ziel ist die Bevölkerung, ihre Wissensform die politische Ökonomie und ihr 

technisches Instrument sind die Sicherheitsdispositive. Daraus ergibt sich eine 

Verkoppelung von Regierung und Biomacht. Zusätzlich ist dies eine historisch 

spezifische Verkopplung, da Foucault das zwar auch als Kraftlinie in einer historischen 

Entwicklung sieht, aber vor allem ausgeprägt in der politischen Rationalität des 

Liberalismus (vgl. Abschnitte 2.3.3 und 2.3.4). 

Foucaults zweiten Punkt verstehe ich nicht als Regierung im Sinne von „Führung von 

Führungen“, sondern als Hinweis auf die Spezifität der politischen Regierung (vgl. zu 

dieser Beschränkung auf politische Regierung Foucault 2004b: 13f.). Erneut verweist er 

auf zwei Dinge, die mit der Ausübung Gouvernementalität verknüpft sind: Apparate 

und Wissensarten. Gouvernementalität ist hier ein „Analyseraster“ (Sennelart 2004: 

554) für eine „Kraftlinie“. 

Drittens definiert Foucault Gouvernementalität praktisch über sich selbst, nämlich über 

den historischen Prozess der „Gouvernementalisierung“. Auch hier befindet sich der 

Begriff sehr eng am klassischen Verständnis von politischer Regierung. Dies ist 

verbunden mit Foucaults Standpunkt der Überbewertung des Staates (Foucault 2004a: 

163). Sennelart (2004: 553) interpretiert dies mit Foucaults Staatsverständnis, der Staat 

eben als historische Kategorie begreift: „Der Staat ist nichts anderes als der bewegliche 

Effekt eines Systems von mehreren Gouvernementalitäten.“ (Foucault 2004b: 115). 

Klarer verwendet Foucault den Begriff 1982: „Wenn man sich diesmal an den engeren 

Sinn des Wortes ‚Gouvernement’ hält, kann man sagen, daß die Machtverhältnisse 

fortschreitend ‚gouvernementalisiert’, das heißt in der Form oder unter dem Schirm 

staatlicher Institutionen ausgearbeitet, rationalisiert und zentralisiert worden sind.“ 
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(1982: 259) Hier ist die Art und Weise, das ‚Wie’ abhängig von der politischen 

Rationalität.17 

Die Bestimmung des Gouvernementalitätsbegriffes in der Geschichte der 

GouvernementalitŠt I umfasst erstens einen Komplex, zweitens eine Kraftlinie und 

drittens eine Gouvernementalisierung. Der Begriff bleibt damit zumindest konkret 

inhaltsoffen, das heißt er bestimmt keine politische Rationalität nach der Staat und 

Regierung ausgerichtet werden, er wird aber auf die Thematik der politischen Regierung 

beschränkt. 

Das Bild des Begriffes schärft sich, wenn man eine weitere Stelle aus dem zweiten 

Band der Geschichte der GouvernementalitŠt zur Bestimmung hinzuzieht. Dort hebt 

Foucault noch einmal den Aspekt des „Analyserasters“ (Foucault 2004b: 261) hervor. 

Gouvernementalität, „d.h. die Art und Weise, mit der man das Verhalten der Menschen 

steuert, ist nichts anderes als der Vorschlag eines Analyserasters für diese 

Machtverhältnisse“ (Foucault 2004b: 261). Zweck dieses Analyserasters für die Formen 

der Verhaltensführung ist zu zeigen, dass die „Analyse der Mikromächte“ (Foucault 

2004b: 261) nicht auf die Mikroebene beschränkt ist, sondern unabhängig von einer 

Größenskala angewendet werden kann. Weil eben diese Mikromächte Foucault zufolge 

den Komplex des Staates Formen, kann Foucault schlussfolgern, dass der Staat nur ein 

„Effekt“ von Gouvernementalitäten ist (2004b: 115). 

 

2.4.2. GouvernementalitŠt ist keine RegierungsmentaltŠt 

Eine von anderen Autoren vertretene Lesart des Gouvernementalitätsbegriffes war die 

als ‚Regierugsmentalität’. „Dafür [zur Untersuchung der Macht-Wissen-Komplexe, SG] 

prägt Foucault den neuen Begriff der Gouvernementalität, der Regieren (‚gouverner’) 

und Denkweise (‚mentalité’) semantisch miteinander verbindet.“ (Bröckling et al 2000: 

8)18 Weitere Übersetzungen sind mit „Regierungskunst“ (Lemke 2000: 2) oder 

„Regierungsdenken“ (Lemke 1997: 260, 315) vorgenommen worden. Das 

Begriffsverständnis beschränkt sich bei allen auf den Aspekt der reflexiven Regierung, 

des „Selbstbewusstseins“ von Regierung (Foucault 2004b: 14). Foucault nennt diese 

                                                

17 Gouvernementalisierung ist auf Basis von Foucaults Vorlesungsnotizen als „singuläre 
Allgemeingültigkeit“ (Sennelart 2004: 568) zu begreifen: „Nichts ist politisch, alles ist politisierbar [...]“. 
18 Diese Interpretation findet sich inhaltlich genauso auch in praktisch allen Arbeiten von Lemke bis etwa 
2004/2005 (vgl. exemplarisch 1997: 146, Anm. 21; 2000: 2; 2001b: 191-204) und in darauf aufbauenden 
Begriffsbestimmungen, wie etwa bei Helbig (2004: 323). 
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Ebene „die Instanz der Reflexion in der Regierungspraxis und auf die 

Regierungspraxis“ (Foucault 2004b: 14). In der in dieser Arbeit dargelegten Lesart ist 

dies allerdings die Ebene der politischen Rationalität, nicht diejenige der 

Gouvernementalität. Wie Lemke richtig herausstellt, handelt es sich bei 

Gouvernementalität nämlich um die Ebene der Untersuchung von politischer 

Rationalität (2005: 335). 

„Die Übersetzung des Wortes mit ‚Regierungsmentalität’ [...] ist folglich eine 

Fehldeutung.“ (Sennelart 2004: 564) Das reflektiert auch Lemke selbstkritisch nach 

dem Erscheinen der schriftlichen Form der beiden Vorlesungen (2005: 334), auch wenn 

er weiterhin die Akzentuierung als „Regierungsmentalität“ aufrechterhält. Korrekt aber 

ist, dass Gouvernementalität vom Wort „gouvernemental“, d.h. die Regierung 

betreffend, abgeleitet werden muss (Lemke 2005: 335; Sennelart 2004: 564). Im 

weitesten Sinne ist Gouvernementalität das die Regierung betreffende.  

 

2.4.3. Zur  doppelten Bedeutung des Begriffs 

Neben der soeben abgelehnten Definition als „Regierungsmentalität“ existiert eine 

weitere häufig verwendete Art der Begriffsbestimmung. Diese operiert über eine 

doppelte Sinnzuweisung an den Begriff. Gouvernementalität ist demnach dann immer 

das eine und bzw. oder das andere. Der Begriff hätte demnach zwei Bedeutungen. 

Diese Aufteilung in zwei Bedeutungen findet sich unter anderem bei Sennelart (2004: 

564), wobei er in etwa unterteilt wie dies auch oben in Abschnitt 2.4.1 getan wurde. 

Nämlich einerseits in die Definition aus der Sitzung vom 4. Februar 1978 und 

andererseits die vom 7. März 1979 (Foucault 2004a: 162f.; 2004b: 261). 

Eine Doppel-Definition findet sich weiterhin bei Lemke: 

In einer ersten und allgemeinen Bedeutung bezeichnet er [Gouvernementalität, SG] das 
Auftreten einer eigenständigen Kunst des Regierens und der Reflexion über die ‚richtige’ 
oder ‚angemessene’ Regierung, die historisch mit der Staatsraison einsetzt. Zweitens 
spricht Foucault von Gouvernementalität in einem substanziellen Sinn jedoch erst mit dem 
Auftauchen der liberalen Regierung und der Konstitution eines autonomes Objektes, das 
den Gegenstand der Regierung bildet: der Gesellschaft. (Lemke 1997: 194) 
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Lemke unterteilt also in eine allgemeine, methodische Begriffsverwendung, wie unter 

2.4.1 dargelegt, und eine konkrete als Bezeichnung für eine bestimmte, historisch 

spezifische politische Rationalität. 19 

Auch wenn Foucault von der Staatsraison als der ‚ersten Kristallisationsform’ der 
Gouvernementalität spricht, da sich mit ihr zum ersten Mal das Problem einer Rationalität 
des Regierens stellt, lässt sich erst mit dem Liberalismus von der Gouvernementalität in 
einem modernen Sinn sprechen. (Lemke 1997: 252) 

Eine solche konkrete Verwendung findet sich etwa dann, wenn Foucault von sich 

gegenseitig widerstreitenden und ablösenden Gouvernementalitäten spricht, auch hier 

gebraucht im Sinne von Diskurskomplexen (Foucault 2004b: 438). Demnach gibt es 

jeweils eine historisch vorherrschende (nicht allein gültige) Gouvernementalität im 

„System der Gouvernementalitäten“ (Foucault 2004b: 115). Diese konkreten 

Gouvernementalitäten sind in Abschnitt 2.3 auszugsweise wiedergegeben. Auf eine 

dieser konkreten Formen von Gouvernementalität verweist auch das oben verwendete 

Zitat Foucaults aus der vierten Sitzung von 1978: Bevölkerung als Gegenstand, 

politische Ökonomie als Wissensform und Sicherheitsdispositive als Instrumentarium 

sind charakteristisch für den Liberalismus (Foucault 2004a: 162). 

 

2.4.4. Ein offenes Analyseraster  

Bevor die hier präferierte Lesart vorgestellt wird, müssen die verschiedenen soeben 

herausgearbeiteten Versuche den Begriff zu bestimmen noch einmal zusammengefasst 

werden. Zunächst einmal sind da die beiden Bestimmungen, welche Foucault selbst 

deutlich formuliert. Einerseits der Dreiklang aus Komplex, Kraftlinie und 

Gouvernementalisierung. Hier bleibt der Begriff inhaltsoffen, das heißt, er bestimmt 

keine spezifische politische Rationalität nach der Staat und Regierung ausgerichtet 

werden. Andererseits hat Foucault die Funktion des Begriffes als Analyseraster für das 

Problem von Staat und Bevölkerung (Foucault 2004a: 174) mittels Analyse der 

Mikromächte hervorgehoben. In einem weiteren Abschnitt wurde die Übersetzung als 

Regierungsmentalität abgelehnt und durch das Allgemeinere „die Regierung 

betreffende“ ersetzt. Schließlich wurde eine Unterteilung zwischen methodischer 

Begriffsnutzung und konkreter Begriffsnutzung aufgezeigt, wobei innerhalb dieser 

Arbeit Fokus auf ersteren Aspekt gelegt wurde. 

                                                

19 Eine inhaltlich analoge Begriffsaufgliederung gibt Dean (1999: 16-19), da sie von der Lemkes nicht 
abweicht wird hier darauf verzichtet sie zusätzlich wiederzugeben. 
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Es kann nicht das Fazit aus den vorgestellten Interpretationen sein, eine Reduktion auf 

einen Satz zu erarbeiten, sondern im Gegenteil, die Offenheit zu akzeptieren. Hier ist 

Ambiguitätstoleranz gefragt. Das vermeidet es, in die Falle zu gehen Komplexität bis 

zur Unkenntlichkeit zu reduzieren. Die „Referenzkette“ (Latour 2002: 379f.) muss 

intakt bleiben. 

Abgesehen von der sicherlich sehr fruchtbaren Analyse der liberalen und neoliberalen 

Gouvernementalität, die viele Studien inspiriert hat, liegt die „innovative Bedeutung“ 

(Lemke 2005: 334) im Methodenansatz. Deshalb wird hier ein Verständnis von 

Gouvernementalität als Analyseraster propagiert und konkrete Formen werden lediglich 

als historisch konkrete Inhaltsformen in diesem Raster betrachtet. Foucault geht mit 

dem Begriff in einer genealogischen Analyse das „Problem des Staates und der 

Bevölkerung“ an (Foucault 2004a: 174), er problematisiert (Lemke 1997: 340). Dabei 

bleibt er auf der Mikroebene; der Staat bekommt für Foucault eine koordinierende 

Funktion für eine Multiplizität von Machtbeziehungen in der Gesellschaft. Wie diese 

Koordinationsfunktion ausgefüllt wird (die politische Rationalität) und welche 

Bedeutung ihr zukommt ist historisch kontextualisiert und damit variabel (Bratich et al. 

2003: 5; Dean 1999: 16). Womit aber Gouvernementalität jeweils historisch in 

Verbindung gesetzt wird variiert – und insofern ist auch der Zusammenhang von 

Gouvernementalität und Regierung im allgemeinen Sinne, mit Bevölkerung, mit 

Biomacht, zu verstehen.  

 

Gouvernementalität ist und bleibt als Begriff groß und offen – vielleicht ist auch genau 

das sein Verdienst. Nur so ermöglicht er es als Analyseraster Universalien zu 

hinterfragen. Deshalb ist auch all das, was zuvor untersucht wurde Teil des Begriffs 

oder zumindest damit Verknüpft. Insofern ist Gouvernementalität kein Begriff, der 

alleine steht, sondern einer, der seine spezifische Bedeutung aus dem Kontext erhält. 

 

3. Schluss 

 

Ausgehend von einer Analyse von Macht als Mikromacht, jedoch ohne eine Theorie der 

Macht zu entwickeln, analysiert Foucault den Staat als eine Multiplizität von Techniken 

und Instrumenten, die nach historisch spezifischen Rationalitäten eingesetzt, kontrolliert 
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und reflektiert werden. Dabei gelingt es Foucault aufzuzeigen, wie Subjektivierung und 

Totalisierung darin zusammengehen und wie sich ihre Modi historisch verschoben 

haben. Mit der Analyse der Gouvernementalität adressiert Foucault zudem 

Schwachpunkte seiner bisherigen Machtanalysen in puncto Staat und Subjekt. 

Foucaults Begriff der Gouvernementalität bleibt dabei offen und wenig greifbar, er 

verschiebt seine Bedeutung von der ersten und der zweiten Vorlesung minimal, bleibt 

aber innerhalb des gleichen Bedeutungsraumes. Bedeutungsraum deshalb, weil Foucault 

der Gouvernementalität nicht nur eine Bedeutung zuweist, sondern gleich mehrere. 

Grundsätzlich lassen sich eine konkrete und eine analytische Gebrauchsweise 

unterscheiden. Die Arbeit fokussiert dabei auf letztere und erarbeitet im Hinblick darauf 

verschiedene Hintergründe aus Foucaults Arbeiten anhand von Sekundärliteratur.  

Der Aspekt der konkreten Gouvernementalitäten wird nur am Rande und verkürzt 

wiedergegeben. Die historischen Verschiebungen der Gouvernementalitäten hin zum 

modernen Staat umfassend zu klären hätte den Rahmen dieser Untersuchung gesprengt. 

Nichtsdestotrotz wurde aufgezeigt, wie Foucault eine Geschichtsanalyse unternimmt, in 

der die Konstitution des modernen Staates geschrieben wird. Wenn Foucault das 

Individuum als das fiktive Atom der Gesellschaft ausmacht, das durch die 

Machttechnologie der Disziplin produziert wurde und wird (vgl. Dreyfus/Rabinow 

1994: 149), dann ist der Staat das Korrelat des Individuum auf der anderen Seite der 

Größenskala, er ist das Allumfassende, ebenso fiktive, wie durch die Machttechnologie 

der Regierung auch reale. Dabei operiert der moderne Staat Foucault zufolge zwischen 

den Polen Freiheit und Sicherheit. 

 

Wenn es Foucaults Absicht war, einen offenen Begriff zu schaffen, der Reflexionen 

hervorruft und zu weitere Arbeiten anregt, dann ist ihm das gelungen. Wie der 

Abschnitt zur wissenschaftlichen und praktischen Relevanz aufgezeigt hat wurde die 

liberale Gouvernementalität im Anschluss an die Vorlesungen vielfach problematisiert. 

Um diesen Begriff nachzuvollziehen wurde Sekundärliteratur herangezogen, welche 

sich größtenteils nicht auf die Buchausgaben bezog.20 Abgrenzend von einem 

Verständnis als Regierungsmentalität wurde Gouvernementalität „als das die Regierung 

betreffende“, als Analyseraster für einen Bedeutungskomplex, hervorgehoben. Dieser 

Bedeutungskomplex des Staates vermengt sich mit Begriffen wie Regierung als 
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Machtform, mit Biomacht, Bevölkerung, Staat und Territorium, politischer Ökonomie, 

politischer Rationalität. Insofern war es hilfreich die Ebene der Machtanalyse von der 

Ebene der konkreten Gouvernementalitäten zu trennen um den Begriff als 

Instrumentarium einerseits und als historische Kategorien andererseits zu schärfen. 

 

Kritik an der unscharfen Begriffsbildung Foucaults und seiner Weigerung Institutionen 

in der üblichen Konzeption als Einheit gelten zu lassen findet sich bei Honneth (1989, 

insbesondere 168-195). Foucault hält seine mikroanalytische Analyse von Macht in 

Institutionen dagegen (Foucault 1982), wobei beide Ansätze wenig kompatibel bleiben. 

Einen weiteren Kritikpunkt formuliert Hindess (2005) in der Form, dass Foucaults 

Staatsmodell internationale Beziehungen nicht erfasst – dies scheint wenig 

überraschend angesichts des Zeitpunktes der Vorlesungen. Hier ist die politische 

Theorie sicherlich inzwischen zu anderen Themen fortgeschritten. Potential für konkrete 

Analysen liegt hingegen vor allem in Foucaults Analysen zum Neoliberalismus und der 

Verschränkung von Freiheit und Sicherheit. Gouvernementalität kann dafür als 

Analyseraster dienen. 

                                                                                                                                          

20 Eine Ausnahme bilden Lemkes Nachwort zu der Foucault-Textsammlung Analytik der Macht (Lemke 
2005) und Sennelart (2004). 
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4. Anhang 

 

Vorlesung Nr. Datum Seiten 

1 11.01.1978 2004a: 13-51 

2 18.01.1978 2004a: 52-86 

3 25.01.1978 2004a: 87-133 

4 01.02.1978 2004a: 134-172 

5 08.02.1978 2004a: 173-200 

6 15.02.1978 2004a: 201-238 

7 22.02.1978 2004a: 239-277 

8 01.03.1978 2004a: 278-330 

9 08.03.1978 2004a: 331-368 

10 15.03.1978 2004a: 369-413 

11 22.03.1978 2004a: 414-448 

12 29.03.1978 2004a: 449-478 

13 05.04.1978 2004a: 479-519 

1 10.01.1979 2004b: 13-48 

2 17.01.1979 2004b: 49-80 

3 24.01.1979 2004b: 81-111 

4 31.01.1979 2004b: 112-147 

5 07.02.1979 2004b: 148-184 

6 14.02.1979 2004b: 185-214 

7 21.02.1979 2004b: 215-259 

8 07.03.1979 2004b: 260-299 

9 14.03.1979 2004b: 300-330 

10 21.03.1979 2004b: 331-366 

11 28.03.1979 2004b: 367-398 

12 04.04.1979 2004b: 399-434 
Tab. 2: Zuordnung der Vorlesungssitzungen von Foucault zur deutschen Buchausgabe 
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